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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitglieder der gesetzgebenden Rathe der helvetischen Republik.

Achtes Stück.

Zürich, Montags den zo. April 1798.

Von'dem schweizerischen Republikaner erscheinen wöchentlich vier Stücke, jedes von einem halben Bogen, und werden Mon-
tags, Mittwochs, Donnerstags und Sammstags ausgegeben. Man kann sich vierteljährig für zwey und fünfzig Nummern
mit i Fl. 1; Kr>, oder auf das halbe Jahr für hundert und pier Nummern, mit » Fl. z<> Kr>, Züricher Valuta, in
der Buchhandlung von Heinrich Geßner beym Schwanen zu Zürich, abouniren; entferntere Orte wenden sich an das

nachstgelegene Postamt.
Was die Redaktion der Zeitschrift und allfa'llige Beytrage z» derselben betriff, so kann man sich deswegen an einen der Her-

ausgeber, oder in Zürich an den Redakteur, Pfarrer Meister, oder auch an den Verleger wenden.

Appcnzell ausser Rosden hinter der Sitter»
Den IZ. April.

Im Namen dieses Landesbezirkes erklärte B.
Wetter der Nationalversammlung in Arom den Wunsch

zur Vereinigung nnt der urttheilbareu helvetischen Re-

publck. Er erhielt den Bruderkuß und Ehreusttz.

Ueber das gegenwärtige Verhältniß zwischen Helve-

«en und Frankreich.

Bey der Menge von Gegenständen, womit sich

die helvetische Nationalversammlung beschäftigt, heben

wir nur einige der wichtigern heraus: den r/. Apri!
stellte Escher von Zürich oor: Keineswegcs aus eig-

ner freyer Kraft habe sich die neue helvetische Repn
blik vereinigt, sondern vielmehr durch die Untcriieh

mungen der französischen Regierung gegen die ehema-

ligen schweizerischen Aristokratien; während der Nie-

werfung von diesen, fuhr er fort, und während der

Unruhen im Innern, besiegte zwar Frankreich die

Schweiz, anerkannte aber von neuem ihre Unabhän

gigkcit, unter Bedingung, daß die Schweiz die neue

Verfassung annehmen sollte: Hierauf gründete er den

Vorschlag: die helvetische Nationalversammlung sollte

ungesäumt, noch vor der Erwählung des Direktor -

«ms, an das französische Direktorium eine Gesandt

schuft abgehen lassen, um diesem einerseits für die

Wiederherstellung der Unabhängigkeit Danken bezeu-

gen, und anderseits ihm die eigentliche Lage, Volks-
stimmung und Bedürfniß von Helveticn zu schildern.

Durch eine solche Gesandtschaft, schloß er, könnte das
französische Direktorium mit Helveticas wahrem Im
tcresse unmittelbar bekannt gemacht, und von diesen
oder jenen Maaßregeln, die der Dolksstimmung ent-

gegen sind, abwendig gemacht werden. — Gegen den

Vorschlag machte man verschiedene Einwendungen,
z. B. daß man am schicklichsten mit den bereit^stch
in der Schweiz befindenden französische» Agenten in
Unterhandlungen treten, oder wenigstens die Erwähn
lung des helvetischen Direktoriums abwarten müsse.

Mit Mehrheit der Stinumn wurde Eschers Vorschlag
^verworfen, zugleich aber auf Hubers Vorschlag be,
schlössen, daß das Direktorium unmittelbar nach sei?

»er Einsetzung im Namen der helvetischen Nation
eine Gesandtschaft an das französische Direktorium
absenden sollte, mit Dankbezeugnngen für die-dem
helvetischen Staate verschafte Freiheit und Unabhäw
gigkeit>

Provisorische Regierung zu Diestnhossen.

Inder neunten Sitzung des gefezgebenden gros-
sen Rathes in Arau überreichte eine Commission fol,

.gendes Gutachten : D» die Stadt Diesenhosscn bis-



her sowohl ihre obern als nieder» Gerichte selbst be,

sorgt hat, so mag sie, (ohne fi'ir einmal noch diesen

oder jenen Kanton einverleibt zu werden) ihre gericht-

liche Verwaltung noch so lange behalten, bis eine à
gemeine topographische Eintheilung eingeführt wird.
Gegen das Gutachten wendete man ein, daß eigeut-

sich keine solche Privilegien statt haben sollten; am

Ende wurde gleichwohl das Gutachten mit Mehrheit
der Stimmen genehmigt.

Tagblatt der VerhaMttugeu beyder geftjgebenden

Räthe. >

Den 17. April beschloß man, daß das amtliche

Protokoll in beiden Sprachen jeden zweite» Tag im

Drucke erscheinen soll. Zu Handen der beide Rathe

und des Direktoriums liefert Her Verleger uueutgfld.

lich Z50 Exemplare..

Abänderung der Cynstitutton.

In dem grossen Rathe macht den 18. April Su-
ter den Antrag: Man sollte durch eine Deputation

an den französischen Commissar Le earlier eine Mil-
derung des XI. Titels, der Konstitution auszuwirken,

um darum auch wesentlichere Abänderungen erleich-

tern zu köunen. Sehr wünschenswerth findet Car-

rard die Durchsetzung dieses Vorschlages, glaubt

aber, daß sie auf einem andern Wege besser gelingen

wü.de, nämlich, durch Nicdersetzung einer Eommission,

welche mit Lecarlier in Unterhandlungen eintreten

könnte. Als konstitutionswidrig verwirft Sxcretqn
den ganzen Antrag. Jede Abänderung in der Konsti-

tution nämlich schlägt nur der Senat vor. H über

fordert die Tagesordnung: Für einmal, sagt er, muß

die Verfassung durchgängig eingeführt und in Aus.

Übung, gebracht werden, und ersî hernach entscheidet

die Erfahrung über die nothwendig.erforderlichen Ab-

änderungen. Zur Unterstüzung seines Bedenkens er-

innert er an jene Stelle in Lecarliers Anrede an

die Versammlung: »Bewirkt vorerst das Gute, und

allmälig bringt Ihr wohl auch das Bessere zu Stande!

Man schritt zur Tagesordnung. -

Der Thurgau vereinigt sich âEanton mit der hel-

velischen Republik. - ' - - .n '
Den 18. April treten die Deputaten dieses Kau-

tons in die gesezgebende Versammlung des grossen

Rathes, und erhalten sogleich die Ehre der Sitzung.
Da sich über ihre gesczniassigc Erwählung einige Zwei-
fel erheben, so wies man die Untersuchung ihrer Voll-
machten an die Kanzley der Versammlung.

Adresse an die französische Nation und an ihre Re-

gierung tc. von Baumeister David Vogel.
(Kortsttzlinz,)- - "

Dieß find die wichtigen und sichern Vortheile,
welche mit der Unabhängigkeit der Schweiz, für die

benachbarten Staaten und ihre Bürger, verbunden

sind; und auf welchen die politischen Gründe bcru-

hen, welche das Direktorium der Fianzösischen Rc-
publik, hei welchem jezt die Scheidung der politischen
Jntere'ssen'aller dieser Staaten sieht, vermögen kön-

nen und werden, diese Interessen, durch die Bestim-

mung. und Anordnung der erforderlichen Mittel, zu»

Erhaltung des helvetischen Staates und seiner wah-
re» wohlthätigen Zwecke, fest zu sichern. '

Diese Mittel sind: !- K
Einerseits: mit dem helvetischen Staate soviel. abso->

lute politische Kräfte zu verbinden, als erforderi

lich seyn wird, um denselben durch diese Kräfte,
in Verbindung mit den militärischen Vorzügen seiner

Lage, gegen alle Eroberungssucht sicher zu stellen.

Andernseits aber, dem helvetischen. Staate eine Ver-

fassung zu verschaffen, welche die Kruste desselben

nicht nur fest vereinigen, sondern auch die höhere

Entwickelung derselben befördern könne, eine Ver-

fassung, die dahin abzwecken muß, die. helvetische

Nation bei der ehrwürdigen Bestimmung zu er-

halten, welche die Natur ihr angewiesen hat;
nämlich ein Volk zu seyn, das durch Liebe füll

Vaterland und Freiheit, durch nüchternen Kunst-

fleiß, durch festen Arbeiksmuth, und durch die

mit diesen Eigenschaften verbundenen Tugenden

ausgezeichnet ist, und dadurch den benachbarten

Völker» ehrwürdig und schäzbar wià
,'.>Dgs Direktorium der Französischen Republik wird

nun nach seiner Weisheit die- Summe der gzolitischw

Kräfte abwägewund bestimmen, die dem helvetische»

-Staate« jur Sicherung seiner Existenz, und der damst
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